
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/2/9 10ObS48/98a,
10Obs398/98x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.02.1998

Norm

ZPO §496 Abs1 Z2

ASGG §39 Abs2 Z1

Rechtssatz

Unterläßt das Gericht die erforderlichen Belehrungen beziehungsweise Anleitungen gemäß § 39 Abs 2 Z 1 ASGG, so

stellt dies einen erheblichen Verfahrensmangel im Sinne des § 496 Abs 1 Z 2 ZPO dar, der zur Aufhebung des Urteils

führen muß; beruht diese Verletzung auf einer unrichtigen rechtlichen Beurteilung, so liegt der Anfechtungsgrund der

unrichtigen rechtlichen Beurteilung vor.
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Auch; nur: Unterläßt das Gericht die erforderlichen Belehrungen beziehungsweise Anleitungen gemäß § 39 Abs 2

Z 1 ASGG, so stellt dies einen erheblichen Verfahrensmangel im Sinne des § 496 Abs 1 Z 2 ZPO dar, der zur

Aufhebung des Urteils führen muß. (T1)
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